
Art. 13 Ökonomische Grundlagen

Die Betriebe der Mitglieder werden organisatorisch zusammengefaßt. Der eingebrachte 
Boden bleibt Eigentum der Mitglieder. Für die Rückgabe, die Veräußerung und die Verer
bung sowie für das Schicksal von Grundstücksbelastungen gelten die für die LPG festge
legten Normen. Den gärtnerischen Genossenschaften kann auch Boden vom Staat zur un
entgeltlichen Nutzung überlassen werden, der Volkseigentum bleibt.

24 2. Die Produktionsgenossenschaften werktätiger Fischer haben ehemalig selbstän
dige Fischer und Fischereiarbeiter zu Mitgliedern. Ihre Rechtsverhältnisse sind ebenfalls in 
einem rechtsverbindlichen Musterstatut geregelt27. Nach diesem stellt jedes Mitglied der 
Produktionsgenossenschaft bei seinem Eintritt zur allgemeinen Nutzung alle Fischereige
räte, Fahrzeuge und Einrichtungen, die für die Fischereiwirtschaft notwendig sind (Netze, 
stehende Fischereigeräte, Boote, Hälter, Netzschuppen, Netztrockenplätze, Bruthäuser, 
Eiskeller, Laichwiesen) gegen Vergütung zur Verfügung. Die Vergütung ist im Laufe von 
höchstens zehn Jahren zu zahlen. Das genannte Inventar wird genossenschaftliches Eigen
tum, über das von der Genossenschaft Buch zu führen ist. Außerdem bringt das Mitglied 
die von ihm genutzten Fischereirechte zur gemeinsamen Bewirtschaftung ein. Die Eigen
tumsfischereirechte bleiben Eigentum des Mitglieds. Für die Rückgabe und Vererbbarkeit 
gelten Regelungen ähnlich denen, die für die LPG hinsichtlich des eingebrachten Bodens 
gelten. Fischereirechte dürfen indessen nur an die Genossenschaft veräußert werden.

Private Fischereirechte können von den Räten der Bezirke übernommen und einer Ge
nossenschaft werktätiger Fischer unentgeltlich zur Nutzung übertragen werden.

25 3. Die Arbeiterwohnungsbaugenossenschaften (AWG) werden zur Erfüllung der 
Wohnbedürfnisse ihrer Mitglieder gebildet, sind also nicht »Produktionsgenossenschaf
ten«. Trotzdem wird ihr Eigentum als »genossenschaftliches Eigentum« bezeichnet, ob
wohl es doch eher als »Eigentum gesellschaftlicher Organisationen der Bürger« (s. Rz. 24 
zu Art. 10) anzusprechen wäre. Die Mitglieder haben für den Wohnungsbau finanzielle 
Leistungen und Arbeitsleistungen zu erbringen. AWG bestehen vor allem bei den Groß
betrieben, aber auch bei anderen Betrieben einschließlich der des Groß- und Einzelhandels, 
bei den staatlichen Organen und den Verwaltungen der Massenorganisationen, bei Univer
sitäten, Hochschulen, wissenschaftlichen Instituten sowie anderen staatlichen und diesen 
gleichgestellten Einrichtungen. Es können auch AWG für jeweils mehrere Betriebe oder 
Einrichtungen gemeinsam gebildet werden. Ihre gesetzliche Grundlage ist die Verordnung 
über die Arbeiterwohnungsbaugenossenschaften vom 21. 11. 1963 28. Sie arbeiten nach ei
nem Statut, für das ein rechtsverbindliches Musterstatut29 besteht (§ 3 a.a.O.).

Genossenschaftliches Eigentum sind die von den AWG errichteten Genossenschafts
wohnungen sowie die Gemeinschaftseinrichtungen (§ 14 a.a.O.). Das Bauland wird vom 
Staat unentgeltlich und unbefristet zur Verfügung gestellt. Es bleibt Volkseigentum. Die 
Genossenschaftswohnungen sind den Mitgliedern für ihren Bedarf und den ihrer Familien 
zur Verfügung zu stellen. Zweckentfremdung ist nur ausnahmsweise gestattet, z. B. für 
die Einrichtung von Kinderkrippen und Kindergärten (§§ 11 und 12 a.a.O.).

27 Vom 15. 12. 1977 (GBl. 1978 I, S. 49).
28 GBl. 1964 II, S. 17 in der Neufassung vom 23. 2. 1973 (GBl. I S. 109).
29 GBl. 1973 I, S. 112.
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